
 

 

Diesseits leerer Kassen. 
Zu den gesellschaftlichen Herausforderungen 
des Sozialstaates und der Bedeutung von 
Stiftungen heute 

Hanns-Stephan Haas/Jörg Verstl 

1.  Einleitung und Gang der Untersuchung 

Stiftungen sind eine „universalhistorische Erscheinung“1. Es hat sie immer 
gegeben und es wird sie vermutlich immer geben. Die Motive, die hinter der 
Gründung von Stiftungen stehen, sind eng mit der conditio humana verbun-
den und münden in ein gesellschaftliches Bedürfnis: Menschen wollen hel-
fen, sie haben soziale, kulturelle, politische Anliegen und Überzeugungen, 
die sie nachhaltig berücksichtigt und umgesetzt wissen wollen. Sie wollen, 
dass diese besondere Intention, häufig darüber hinaus in enger Verbindung 
mit dem eigenen Namen, den eigenen Tod überdauert. Jedes Gemeinwesen 
wiederum hat seinerseits ein Interesse, dass seine Mitglieder sich mit ihren 
gemeinwohlorientierten Anliegen in die Gestaltung des Miteinanders ein-
bringen. 

Dass Stiftungen universalhistorisch nachzuweisen sind, besagt nun aber 
gerade nicht, dass sie ein überzeitliches Phänomen wären. Zwischen den 
Totenkultstiftungen der Antike, den Wohltätigkeitsstiftungen zum eigenen 
Seelenheil des frühen Christentums bis hin zu den operativen Stiftungen der 
Gegenwart gibt es ein Bündel von Kontinuitäten und Diskontinuitäten. 
Formal hält sich in allen Stiftungen die Wechselwirkung zwischen einem 
Stifter und einem Begünstigten durch, aber wer als Begünstigter anzusehen 
ist und welche Wechselwirkung inhaltlich intendiert sein soll, unterliegt den 
vielfältigen kontextuellen Rahmenbedingungen. Entsprechend ließe sich eine 
Sozial- und Geistesgeschichte hervorragend am Beispiel der Stiftungen 
schreiben und sie würden notwendig nach politischen Einflusszonen geglie-
dert sein müssen. 

                                                
1  H.-J. Becker/M. Borgolte (2001), S. 167. 
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Diese triviale Einsicht wendet sich im gegebenen praktischen Interesse 
zu einer Herausforderung. Denn die Gestaltung von Stiftungen kann nicht 
verantwortet werden, ohne auf die sozialen und politischen Kontexte einzu-
gehen.  

Diesen Kontextbedingungen soll im Folgenden in drei Schritten nachge-
gangen werden. Zunächst einmal soll der sozialpolitische Rahmen für Stif-
tungserrichtungen dargestellt werden und dabei insbesondere untersucht 
werden, wie das Verhältnis zwischen dem Staat, den Märkten und den Bür-
gern ist. Geleitet ist dieser Durchgang von der Hypothese, dass die krisen-
haften Veränderungen unseres Sozialstaates die Chance und Notwendigkeit 
einer Veränderung der Rolle und Funktion von Stiftungen nach sich zieht. 
Konsequenz der veränderten Rolle des Staates ist, dass Stiftungen zwar 
funktional auf die Veränderungen des Sozialstaates bezogen sind, umgekehrt 
aber der Staat die Stiftungen in ihrer Existenz immer weniger zu legitimieren 
vermag. 

In einem zweiten Schritt soll der empirische Befund des rasanten 
Wachstums von Stiftungen in eine Beziehung zu den Veränderungen unserer 
Gesellschaft gesetzt werden. Es wird insbesondere zu fragen sein, womit sich 
die Erhöhung der Stiftungserrichtungen begründen lässt und welche Ent-
wicklung wir in der Zukunft zu erwarten haben. 

Schließlich geht es drittens um eine neue Verortung von Stiftungen im 
Kontext von Sozialstaat und Zivilgesellschaft. Um dies herauszuarbeiten, 
wird ein kurzer historischer Überblick vorangestellt, dem eine erste Über-
sicht und Typologisierung von Stiftungen folgt, wobei insbesondere die 
Positionierung und das Potential von Stiftungen in dem spannenden 
Rollenspiel zwischen Sozialstaat und Markt herausgearbeitet werden soll. 

2.  Stiftungen heute: Vom Lückenbüßer zum  
Motor sozialer Innovation 

2.1  Die Krise des Sozialstaates 

Eine für die Entwicklung von Stiftungen maßgebliche Rahmenbedingung ist 
die Veränderungsdynamik des Sozialstaates. Wenn für diese Dynamik die 
Überschrift Krise gewählt wird, so geschieht dies vor allem in der Aufnahme 
von Zuschreibungen, aus denen sich spezifische Positionierungsversuche von 
Stiftungen ableiten. So sprach schon Campenhausen von Staatsversagen und 
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Marktversagen als den entscheidenden Rahmenbedingungen, die den Er-
wartungshorizont von Stiftungen prägen.2  

Die Stiftung teilt dabei zunächst einmal die Positionierung des Sozial-
staates. Denn beide befinden sich an der Schnittstelle individuellen Wohl-
standes und der kollektiven Fürsorge. Nur die Mandatierung und die 
Mechanik sind eine völlig andere. Während der Sozialstaat, idealiter manda-
tiert durch die Gesellschaft, seiner Fürsorgepflicht nachkommt, indem er 
einen fiskalisch gesteuerten Umverteilungsprozess vornimmt, setzt in der 
Stiftung, bei alleiniger Legitimierung durch den Stifter, dieser sein eigenes 
Vermögen im Sinne einer zielorientierten Fürsorge ein. Dass damit freilich 
nur ein geringer Teil von Unterschieden angesprochen ist, versteht sich von 
selbst. In seiner kollektiven Verpflichtung für die Daseinsvorsorge ist der 
Sozialstaat rechtlich determiniert, sein Sorgehorizont geht über jede be-
troffene Partikulargruppe hinaus und auch in der Durchsetzung seiner Auf-
gaben stehen dem Staat völlig andere Mittel zur Verfügung. 

Dennoch verdeutlicht der Gedanke eines Agierens auf der Schnittstelle 
von persönlichem Vermögen und Fürsorgeauftrag, warum sich bei einem 
faktischen oder auch nur vermuteten Versagen des Sozialstaates der hoff-
nungsvolle Blick auf die Stiftung richten kann. Wenn dem Sozialstaat nicht 
mehr zugetraut wird, dass er seiner Aufgabe der Daseinsvorsorge hinlänglich 
nachkommt oder den Mitteleinsatz nicht effizient und effektiv steuert, dann 
eröffnet dies die Suche nach anderen betraubaren Subjekten dieser Umver-
teilung.  

Für lange Zeit schien in diese Bresche der Markt selbst zu treten. Denn 
der unsichtbaren Hand des Marktes wurde (und wird) die Verwirklichung 
einer sozialen Komponente maßvoller Umverteilung zugetraut, da letztlich 
der wohl-verstandene Egoismus von Wirtschaftssubjekten die Wahrung der 
Interessen anderer mit einschließt. Diese mit dem Namen Adam Smiths 
verbundene Grundüberzeugung hat zahlreiche Verfechter und Opponenten 
gefunden. Ohne diesen Streit nachzeichnen oder erst recht entscheiden zu 
wollen, ist in der aktuellen Gesprächslage zu sehen, dass das Vertrauen in 
den Markt vor allem angesichts der gegenwärtigen Finanzmarktkrise deutlich 
erschüttert ist. Faktisch erleben wir zur Zeit einen Mittelabfluss von Steuer-
geldern in die Finanzwirtschaft zur Absicherung defizitärer und überschul-
deter Staatshaushalte. Kehrseite dieser Entwicklung ist, dass diese Gelder der 
Umsetzung gemeinwohlorientierter Anliegen nicht zur Verfügung stehen 
werden. Es ist von daher nicht schwer, vorherzusagen, dass das schwindende 
Vertrauen in die gegenwärtigen Regulationsmechanismen des Marktes nicht 

                                                
2  Vgl. A. v. Campenhausen (1998), S. 137. 
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zu einer Akzeptanzaufwertung des Staates führen wird. Dies mag insofern 
erstaunen, weil der Staat sich in der gegenwärtigen Finanzkrise doch als 
relativ verlässliches Handlungssubjekt erwiesen zu haben scheint. Ob sich 
dies so herausstellt, insbesondere für eine transnationale Ebene etwa der 
Europäischen Gemeinschaft, sei dahingestellt. Unabhängig wird sich aber 
der sozialpolitische Handlungsspielraum durch die Krise eher verkleinern 
und so den Eindruck von Markt- und Staatsversagen festigen.  

Die Zuschreibung einer Krise des Sozialstaates wird sich dabei noch 
dadurch verstärken, dass die Bundesrepublik wie viele andere Staaten in den 
kommenden Jahrzehnten einen extremen Herausforderungskatalog abzuar-
beiten hat. Er setzt sich aus unterschiedlichen Seiten zusammen und ist ge-
eint in dem gemeinsamen Nenner eines rapide ansteigenden „Assistenzquo-
tienten“3: Unsere Gesellschaft ist zunehmend geprägt durch eine Langlebig-
keit bei gleichzeitiger Abnahme der Geburtenrate. Im Ergebnis stehen 
deshalb immer mehr hilfebedürftige Menschen einer schwindenden Anzahl 
von Hilfefähigen gegenüber. So steigt beispielsweise die Zahl der Menschen, 
die Leistungen aus der Eingliederungshilfe beziehen, kontinuierlich an und 
wird bald die Zehn-Prozent-Marke erreichen. Ebenso deutlich erkranken 
mehr Menschen psychisch, sie werden dabei durch Faktoren wie vor allem 
die Arbeitsverdichtung zugleich früher behandlungsbedürftig und scheiden 
aus dem Erwerbsleben aus. Ähnliche Tendenzen wären leicht aus dem Be-
reich der Jugendhilfe, der Suchthilfe etc. aufzulisten. Assistenzbedarf wird 
von einem marginalisierbaren Randphänomen zum biografischen und gesell-
schaftlichen Normalfall. Zugleich fällt diese Entwicklung in eine Zeit, in der 
die Kompensationskraft bisheriger Unterstützungsstrukturen deutlich ab-
nimmt. Dies gilt in einem besonderen Maß für die Familie, in anderer Weise 
für klassische Formen der Nachbarschaft. In der Subsidiaritätskette schlägt 
deshalb der Krisenfall sehr viel schneller und häufiger auf die nächste Ebene 
durch. Wenn beispielsweise in zehn Jahren ein heute 65jähriger an Demenz 
erkrankt, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass kein pflegender Angehöriger 
mehr zur Verfügung steht oder eine intakte Nachbarschaft auch nur den 
anfänglichen Hilfebedarf aufnimmt. – Neben den inneren Erosionsprozess 
tritt somit ein äußerer Problemdruck wachsender Herausforderungen. 

Dem wachsenden Problemdruck korrespondiert stets auch das Selbstver-
ständnis des Staates, selbstverständlich in der Varianz unterschiedlicher 
politischer Überzeugungen. Einen schlichten und einfachen Mainstream gibt 
es, das hat nicht zuletzt die gegenwärtige Finanzkrise gezeigt, hier nicht. 
Schien lange Zeit die gesellschaftliche Tendenz in Richtung einer Forderung 

                                                
3  Zum Begriff und Phänomen des Assistenzquotienten vgl. H.-S. Haas (2012).  
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nach „weniger Staat“ auszuschlagen, so kann gerade in Krisenzeiten der 
umgekehrte Ruf, in der Hoffnung auf die alleinige Lösungskompetenz des 
Staates, laut werden. Entsprechend volatil sind die Einschätzungen, ob der 
Staat eher ein Dienstleistungsstaat zu sein habe, der etwa im schwedischen 
Modell des „Volksheimes“ für soziale Dienstleistung selbst die Durchfüh-
rungsverantwortung hat, oder eher ein Gewährleistungsmodell realisiert, der 
sicherstellt und kontrolliert, dass andere, möglicherweise subsidiäre Partner, 
den vom Staat vergebenen und finanzierten Auftrag ausführen. Auf der ande-
ren Seite des Beteiligungsspektrum finden sich dann Verständnismodelle, die 
den Staat eher in der Aufgabe des Impulsgebers gesellschaftlicher Entwick-
lung sehen oder gar zurückgeschnitten auf die Aufgabe des sog. „Nacht-
wächterstaates“4. 

Ungeachtet der Variationsbreite im Verständnis und der Rollenbeschrei-
bung des Staates vollzieht sich aber spürbar eine Veränderung, die deutlich 
abrückt vom hegelschen Verständnis des Staates als der „alles umwölbenden 
Institution“5. Der Staat wird einerseits deutlich wieder an die Gesellschaft 
zurückgebunden. Es ist die Gesellschaft, die den Staat legitimiert. Anderer-
seits werden in einem europäischen Kontext die Grenzen nationalstaatlicher 
Alleinentscheidungskompetenz deutlich enger gezogen. Immer stärker wirkt, 
rechtlich gesehen, Europa auf die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik in 
Feldern ein, die bisher ausschließlich dem Nationalstaat vorbehalten waren. 
Wirtschaftliche Interdependenzen lassen sich ohnehin weitestgehend nur 
noch in einem globalen Koordinatennetz verstehen und gestalten. 

Wird so erkennbar der Bezugsrahmen gesellschaftlicher Teilbereiche 
immer größer, so führt dies umgekehrt aber keinesfalls zum Bedeutungsver-
lust der lokalen Ebene. Im Gegenteil, es ist der kleinteiligere Lebensbereich 
des Quartiers, der den Individuen am ehesten das Gefühl der Beheimatung 
vermittelt. Entsprechend ist in Europa, besonders deutlich in Skandinavien 
und Benelux, zu beobachten, dass sich die sozialstaatliche Gestaltungsauf-
gabe immer stärker auf die Ebene der Kommune verlagert. Im Quartier wird 
sich die Bürgergesellschaft am deutlichsten ihrer Gestaltungsverantwortung 
bewusst. Ob dies zu einer neuen Plausibilisierung eines veränderten Sozial-
staates führen wird, ist z. Zt. Spekulation. In der gegenwärtigen Phänomen-
breite belegt die gegenwärtige Entwicklung eher die Verschiebung der 

                                                
4  Der Begriff geht ursprünglich in einem kritischen Sinn gebraucht auf den Arbeiter-

führer Lasalle zurück, vgl. Gabler Verlag (Hg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stich-
wort: Nachtwächterstaat, abrufbar unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/ 
9738/nachtwaechterstaat-v4.html (abgerufen am 10.08.2012). 

5  Vgl. zu dieser Ablösung vom Staatsverständnis Hegels: Strachwitz (2010), S. 178. 
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Erwartung weg von einem nationalen Sozialstaat hin zu einem lokalen 
Netzwerk. 

All diese vorgenannten Überlegungen dienten nicht dem Ziel, den Sozi-
alstaat als überflüssiges Relikt zu kennzeichnen. Erst recht ist die Stiftung 
nicht als der aufsteigende Stern der Bürgergesellschaft gegenüber einem sich 
in der Abwertung befindlichen Sozialstaat zu verstehen. Der kurze Durch-
gang diente eher dem Zweck, den Hintergrund auszuleuchten, auf dem die 
Stiftung auch gesellschaftlich in den Aufmerksamkeitsfokus gerückt ist. 
Stiftungen können und wollen dabei nicht den Sozialstaat substituieren. Auf 
sie richten sich aber sehr wohl die Aufmerksamkeit und ein Teil der Erwar-
tungen, die bisher häufig an den Staat adressiert waren. Angesichts von 
Markt- und Staatsversagen rückt die Stiftung als ein anderes Vermittlungs-
modell von privatem Vermögen und gesellschaftlichen Gestaltungsanliegen 
in den Fokus des öffentlichen Interesses. Sie ist selbst ein Kind der Bürger-
gesellschaft, indem sich in ihr der freie Bürgersinn wohlhabender Gesell-
schaftsmitglieder auslebt. Ihr intermediäres Potential ist aber zugleich auch 
darin begründet, dass sie sich gegenüber dem Staat in dem Verhältnis einer 
„kontrollierten Autonomie“ befindet.6 Wie besonders in der staatlichen Stif-
tungsaufsicht sichtbar, agiert die Stiftung nicht in Opposition zum Staat oder 
völlig unabhängig von ihm, sondern kann zu Recht als ein „vielseitig nutz-
bare[s] Instrument zur Operationalisierung gemeinwohlorientierter Ziele 
vielfältiger Art“7 angesehen werden. 

2.2  Stiftungen als Teil der Zivilgesellschaft 

Seit einigen Jahren gehört in der deutschen Öffentlichkeit der Begriff Zivil-
gesellschaft zum festen Repertoire der politischen Debatten.8 Der Begriff ist 
weitgehend unscharf. Darauf deutet schon der wechselnde Sprachgebrauch 
hin, wenn anstelle von Zivilgesellschaft synonym von Bürgergesellschaft die 
Rede ist.9 Im Hinblick auf die ostdeutsche Transformationsgesellschaft er-
scheint aber eine Unterscheidung notwendig. Die Zivilgesellschaft entstand 
als Gegenkonzept zu staatlichen Institutionen, die sich als eine kollektive 
Kontrollinstanz gegenüber dem Staat sieht.10 „Zivilgesellschaft bezeichnete 
eine neue, erst noch zu verwirklichende, utopische Form des Zusammenle-

                                                
6  Vgl. R. Strachwitz (2009), S. 5. 
7  R. Strachwitz (2010), S. 108. 
8  Vgl. W. Thierse (2002), S. 13. 
9  Vgl. ebd. 
10  Vgl. a. a. O., S. 18. 
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bens der Menschen als Bürgerinnen und Bürger, die ohne allzu viel staatliche 
Gängelung selbstständig, friedlich und gleichberechtigt miteinander um-
gehen.“11 Dennoch ist die Bürgergesellschaft kein Gegenprojekt zum Staat, 
sondern im Gegenteil auf vielfältige Art und Weise auf die Unterstützung des 
Staates angewiesen.12  

Nicht nur der Begriff, sondern auch in der Realität hat die Zivilgesell-
schaft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten an Bedeutung gewon-
nen.13 Die Stiftung als Kind der Bürgergesellschaft partizipiert an diesem 
Bedeutungszuwachs. Zugleich bringt sie als Rechtsform Stiftung in das 
oftmals nur temporär angelegte und wenig verbindliche Engagement der 
Vereine und anderer Initiativen eine Dimension der Nachhaltigkeit. Aus ihr 
folgt eine intergenerationelle Perspektive und zugleich ein Stück Zukunft.14 
Jedoch sollten die Erwartungen an die Stiftungen kein utopisches Maß an-
nehmen und somit auch die Grenzen ihrer Möglichkeiten ausleuchten. Vor 
allem können und wollen Stiftungen nicht den Staat ersetzen. Ihre Stimme ist 
aber lauter geworden. Insbesondere in den Bereichen Soziales und Bildung 
sind die Stiftungen in Deutschland oftmals Treiber innovativer Ideen und 
nutzen ihre guten Verbindungen in die Politik und zu den Entschei-
dungsträgern.  

Können wir in diesem Zusammenhang überhaupt noch von einer Bür-
gergesellschaft sprechen? In einer Bürgergesellschaft steht der einzelne, 
einzigartige und auf Gemeinschaft gestützte Mensch, der aktiv am 
öffentlichen Leben teilnimmt, im Mittelpunkt. Von eben dieser Bürgergesell-
schaft kann jedoch schon nicht mehr gesprochen werden, wenn die großen 
Stiftungen in die politischen Entscheidungsprozesse nicht nur eingebunden 
werden, sondern diese auch maßgeblich mitbestimmen. Wir sind unweiger-
lich auf dem Weg zu einer selbstbewussten Zivilgesellschaft, in der das 
Handeln des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat zur Stärkung der 
Demokratie beiträgt.15  

Aber ein Wermutstropfen bleibt: Solange die gemeinwohlorientierten 
Stiftungen auf die Erteilung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt 
angewiesen sind und ausschließlich der Staat vorgibt, welche Aufgaben in 
der Gesellschaft als gemeinwohlorientiert gelten,16 fehlt es Stiftungen oft-
mals an gesellschaftlicher Dynamik und freier Gestaltungskreativität. Im 

                                                
11  J. Kocka (2004), S. 3. 
12  Vgl. W. Thierse (2002), S. 18. 
13  Vgl. J. Kocka (2004), S. 4 ff. 
14  Vgl. a. a. O., S. 6. 
15  Vgl. M. Arenhövel (2000). 
16  Sie hierzu weiterführend Kap. 4.3.  
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Vergleich zu Ländern mit einem angelsächsischen Staatsverständnis versucht 
der Staat in Deutschland mit seinem kontinentalen Staatsverständnis viel 
stärker die Gesellschaft zu beeinflussen und zu regulieren.17 

Um Innovationsfähigkeit in diesem spannenden Prozess hin zu einer 
Zivilgesellschaft zu gewinnen, Wohlstand zu mehren, der sozialen Gerech-
tigkeit näher zu kommen und auch Demokratie zu praktizieren, brauchen wir 
mehr selbständige Stiftungen unterschiedlichen Zuschnitts und Inhalts.18 

3.  Stiftungsboom: neuer Hype oder Indiz einer 
gesellschaftlichen Verschiebung? 

3.1  Ausgangspunkt und Entwicklungstendenzen 

In den vergangenen Jahren hat das Stiftungswesen sowohl in Deutschland als 
auch in anderen Ländern, vor allem den USA, eine Renaissance erfahren. 
Das altehrwürdige Rechtsinstitut hat eine eindrucksvolle Trendwende ge-
schafft. Über die Hälfte der rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland wurden 
in den letzten drei Jahrzehnten gegründet.19 Die Zahl der Stiftungserrichtun-
gen bleibt auch derzeit auf einem hohen Niveau. Im Jahr 2011 wurden 817 
rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts neu errichtet. Dies entspricht 
einem Zuwachs von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Stiftungsland-
schaft in Deutschland erreicht mit 18.946 bestehenden Stiftungen zum Jah-
resende 2011 ein historisches Hoch.20  

Die Bedeutung von Stiftungen zeigt sich auch in der Zunahme von nicht 
rechtsfähigen Stiftungen, den sogenannten Treuhandstiftungen. Sie bedürfen 
keiner staatlichen Anerkennung und stellen deshalb in der Praxis eine be-
liebte und flexible Alternative zu der rechtsfähigen Stiftung dar. Die Anzahl 
der Treuhandstiftungen wird 2010 in Deutschland auf rund 20.000 geschätzt 
und liegt damit zahlenmäßig über der der selbständigen Stiftungen.21 Eine 
gesicherte Erhebung scheitert daran, dass Treuhandstiftungen aufgrund des 

                                                
17  Siehe auch J. Kocka (2004), S. 6. 
18  So auch ebd. 
19  Vgl. Bundesverband Deutscher Stiftungen (2012a), S. 6. 
20  Vgl. Bundesverband Deutscher Stiftungen (2012b), S. 100. 
21  Vgl. Bundesverband Deutscher Stiftungen (2010c), S. 94. Die Anzahl dürfte in der 

Praxis allerdings sehr viel höher sein.  
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Fehlens der Rechtsfähigkeit in kein freiwilliges Stiftungsregister der Bun-
desländer eingetragen werden. 

15.285 14.700
14.000

11.501
10.087

8.800

6.000
4.720

2.600
1.503

1.4001226
590 489 485 400 338 183 175 145 143 107 97 35 0 0 0

Stiftungslandschaft in der EU

* Öffentliche und private gemeinnützige Stiftungen. 
Abb. 1: Zahl der Stiftungen22 
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Stiftungausgaben in Mio.

 
Abb. 2: Stiftungsausgaben23 

                                                
22 Vgl. European Foundation Centre (2008), S. 7. 
23 Vgl. a. a. O., S. 6. 
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Die Zahl der Stiftungen wächst aber nicht nur in Deutschland, sondern auch 
europa- und weltweit. Nach der letzten Studie des Institution European 
Foundation Centre werden in 24 der EU-Staaten (exklusiv Litauen, Malta 
und Rumänien) 273.000 Organisationen als Stiftungen bezeichnet, wovon 
ein Drittel als steuerbegünstigt und damit gemeinnützig anerkannt ist. Nach 
der Studie ist ein Anstieg von über 54 % der bestehenden gemeinnützigen 
Stiftungen in den vier Jahren von 2001 bis 2005 zu verzeichnen.24 

Im Rahmen der Studie wurden 58.588 gemeinnützige Stiftungen in 14 
EU-Ländern befragt, die ein Gesamtspendenvolumen von EUR 46 Mrd. 
aufweisen, somit einen Durchschnittsspendenwert von EUR 1 Mio. pro 
Stiftung einnehmen. Deutschlands gemeinnützige Stiftungen weisen das 
höchste Spendenvolumen pro Land auf und Großbritannien das höchste 
Durchschnittsspendenvolumen pro Stiftung. 

Im weltweiten Vergleich gelten jedoch die Vereinigten Staaten von 
Amerika als das Musterland des modernen Stiftungswesens. Über 150.000 
bestehende Stiftungen existieren dort.25 Die Ausgaben der Foundations für 
Förderzwecke betrugen im Jahr 2002 über 30 Mrd. Dollar. Stiftungen spielen 
in den USA zudem eine große gesellschaftliche Rolle und tragen 
Verantwortung für Aufgaben, die in Deutschland oder anderen Nationen 
durch staatliche Einrichtungen übernommen werden.26 

Es stellt sich aber die Frage, wie der erhebliche Zuwachs der Stiftungser-
richtungen in Deutschland begründet werden kann – haben wir es mit einem 
einmaligen Effekt zu tun oder ist das Rechtsinstitut der Stiftung mehr denn je 
geeignet, eine ideale Plattform für einen neuen, verstärkten Bürgerwillen zu 
bieten? Zunächst werden wir jedoch unseren Schwerpunkt auf den Zusam-
menhang von Stiftungseinrichtungen und die jeweiligen steuerlichen Rah-
menbedingungen legen. 

3.2  Steuerrechtliche Anreize 

Die stetig ansteigende Zahl der Neuerrichtungen der letzten Jahre zeigt die 
Beliebtheit von Stiftungen. Dies ist zum einen auf das zunehmende philan-

                                                
24  Vgl. a. a. O., S. 7. 
25  Vgl. international-funding.org, Ratgeber für Fundraising durch amerikanische 

Stiftungen, abrufbar unter: http://www.international-funding.org/deutsch/Ratgeber% 
20für%20Fundraising%20durch%20amerikanische%20Stiftungen.pdf (abgerufen am 
13.08.2012), S. 1. 

26  Vgl. hierzu insbesondere C. Meyn (2005), S. 6. 
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